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* für wertvolle anregungen und hinweise danke ich insbesondere
stephan beutler, georges chanson, christoph gasser,
patrick middendorf, stephan rothenbühler, patrick
salzmann, ralph schlosser, Jürg schneider, roberto
valsangiacomo und fridolin walther.

1 wolfgang straub, was bringt it in der anwaltskanzlei?,
anwaltsrevue 11–12/2012, s. 521–525, und 1/2013, s. 21–26.

2 der luzerner anwaltsverband hat eine entsprechende muster
vereinbarung im internet zugänglich gemacht (http://www.lav.ch/
dateien/auftrag.doc). das auftragsmuster des zürcher anwalts
verbandes kann bei der geschäftsstelle des verbands angefordert
werden.

3 der vorliegende textvorschlag geht von einer vergütung nach
zeitaufwand aus. die zulässigkeit von erfolgshonoraren war lange
grundsätzlich umstritten. sowohl das muster des zürcher als auch
des luzerner anwaltsverbandes sehen stunden und erfolgshono
rare vor. m. e. gelten die überlegungen zu erfolgshonoraren
analog auch für den – seltenen – fall, dass eine gerichtlich
zugesprochene entschädigung höher liegt als der zeitaufwand
gemäss dem vereinbarten ansatz. auf den ersten blick erscheint
ein modell unausgewogen, wonach dem anwalt der jeweils höhere
betrag zusteht. ein pactum de palmario kann aber im endeffekt
auch zu einer senkung des grundansatzes führen und damit den
interessen der klientschaft dienen. siehe zum verhältnis zwischen
grundansatz und erfolgskomponente auch http://www.bgfa.ch/
de/02_rechtsprechung/05_standesregeln.htm?eintrag_id=722.

4 der text des vertragsmusters wird auch als worddokument
unter http://www.advobern.ch publiziert. allfällige spätere
anpassungen der onlineversion gegenüber der druckfassung
bleiben vorbehalten.

5 der hier veröffentlichte mustertext nimmt auf auftragsrecht
bezug. auf bestimmte mandate können aber auch werkvertrag
liche regeln anwendbar sein (etwa das erstellen allgemeiner
geschäftsbedingungen nach vorgaben des klienten).
siehe dazu auch françois bohnet/vincent martenet,
droit de la profession d’avocat, bern 2009, rz. 2535 ff.
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der elektronische verkehr mit klienten und die führung elektronischer dossiers werfen einige fra
gen auf, welche in mandatsvereinbarungen geregelt werden sollten. nachfolgend wird ein muster für
einen entsprechenden mandatsvertrag entworfen. damit ein entsprechendes muster der mandats
vereinbarung auch in italienischer und englischer sprache zur verfügung steht, wird der vorliegende
beitrag in der nächsten ausgabe der anwaltsrevue zusätzlich in diesen beiden sprachen publiziert.

i. einleitung
1. Zielrichtung des Textvorschlages
in meinem letzten beitrag1 habe ich vorgeschlagen, ver
schiedene fragen zum informatikeinsatz (z. b. email
verkehr) vertraglich mit den klientinnen und klienten zu
regeln. wie könnte eine entsprechende mandatsvereinba
rung konkret aussehen?

einzelne kantonale anwaltsverbände haben muster
mandatsvereinbarungen erarbeitet.2 deren fokus liegt
primär auf honorarfragen3. im nachfolgenden textvor
schlag stehen hingegen fragen in zusammenhang mit der
informationstechnologie im vordergrund (insbesondere
emailverkehr, elektronische dossierführung, archivie
rung). um sie in einen zusammenhang zu stellen, wird je
doch ein vollständiges vertragsmuster abgedruckt.4

2. Mandatsvertrag und Vollmacht
das verhältnis zwischen anwalt und klient ist in der regel
ein auftragsverhältnis5, welches formfrei – d. h. insbeson
dere auch mündlich – abgeschlossen werden kann (art. 11
or). seitens der klientschaft besteht zuweilen die mei
nung, der inhalt des vertrages sei in der anwaltsvollmacht
definiert. vollmachten sind eigentlich auf das verhältnis zu
dritten (gerichten oder gegenparteien) zugeschnitten.
die umschreibung des vollmachtsgegenstandes kann al
lerdings dabei helfen, den auftragsumfang zu bestimmen.

die vollmachtsformulare der kantonalen anwaltsver
bände enthalten oft auch bestimmungen, welche das in
terne verhältnis zwischen anwalt und klient betreffen
(z. b. erwähnung von kostenvorschüssen im formulartext
des bernischen anwaltsverbandes). sie regeln den ver
tragsinhalt aber höchstens rudimentär. auch die ergän
zend anwendbaren gesetzlichen normen (insbesondere
or, bgfa, dsg) können den inhalt eines konkreten man
dats nur lückenhaft erfassen. eine umschreibung der

wichtigsten rechte, pflichten und abläufe in einer schrift
lichen mandatsvereinbarung ist daher generell sinnvoll –
auch im hinblick auf die transparenz der zusammen
arbeit.
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6 haftungsbeschränkungen in mandatsvereinbarungen sind im licht
von art. 12 lit. a bgfa rechtlich problematisch. siehe dazu
differenzierend den beschluss der aufsichtskommission über
die anwältinnen und anwälte das kantons zürich vom 5. Juli 2007,
zr 106/2007, s. 309–312.

7 nach der hier vertretenen auffassung fallen anwaltsmandate im
innerstaatlichen verhältnis nicht unter den begriff des konsumen
tenvertrages im sinn von art. 32 abs. 2 zpo, weil sie nicht
einem konsum im sinn des «üblichen verbrauchs» dienen.
siehe dazu auch die entscheide des obergerichts des kantons
bern vom 24. august 2009, aph 09 30, e. 3, und des kantons
gerichts st. gallen vom 13. februar 2007, bz.2007.68, e. iii .

3. Genereller Anpassungsbedarf
der hier wiedergegebene textvorschlag basiert auf einem
vertragsmuster aus unserer eigenen kanzlei. er ist dem
entsprechend auf die abläufe in unserem büro zuge
schnitten (elektronische dossierführung, archivierung
etc.) und muss daher auf die bedürfnisse anderer anwälte
sowie auf die umstände des einzelfalles adaptiert werden.

wir haben uns bei der formulierung generell um
transparenz und ausgewogenheit bemüht (der vertrag
enthält z. b. bewusst keine haftungsbeschränkungen6).
der text erhebt allerdings keinen anspruch auf vollstän
digkeit oder perfektion – für viele fälle mag er auch zu
ausführlich sein.

da die bandbreite von anwaltsmandaten von pflicht
verteidigungen über gutachtensaufträge bis zu lie
genschaftsverwaltungs oder verwaltungsratsmandaten
reicht, ist es kaum möglich, allen mit einem einzigen ver
tragstext gerecht zu werden. das hier wiedergegebene
muster ist auf prozessführungs und beratungsmandate
zugeschnitten. es geht von der konstellation aus, dass der
vertrag zwischen der klientschaft und einer einzelnen an
wältin oder einem einzelnen anwalt abgeschlossen wird,
die gemeinsam mit anderen anwälten z. b. in einer unkos
tengemeinschaft praktizieren. wenn eine juristische per
son (z. b. anwaltsag) mandatiert werden soll, sind ent
sprechende anpassungen nötig.

4. Internationale Verhältnisse
der mustertext enthält eine rechtswahl und gerichts
standsklausel. diese können in internationalen verhältnis
sen jedoch mit zwingenden normen einer sich als zustän
dig erachtenden nationalen rechtsordnung kollidieren
(z. b. konsumentenschutzrecht7 oder datenschutzrecht).
diese problematik kann in einem mustervertrag grund
sätzlich nicht gelöst werden, da sich dessen einsatzbe
reich weder zeitlich noch örtlich voraussehen lässt. die
frage der wirksamkeit von rechtswahl und gerichts
standsklausel muss daher im einzelfall geprüft werden.

ii. textbeispiel

mandatsvertrag
zwischen

[Firma bzw. Vorname, Name und Adresse des Klienten], nachstehend klientin/klient genannt

und

[Vorname und Name der Anwältin/des Anwalts, Kanzleiname und Adresse], nachstehend anwältin/anwalt genannt

betreffend

1. grundlage

1.1 rechtsgrundlagen

das vertragsverhältnis untersteht den regeln über den auftrag im sinne von art. 394 ff. des schweizerischen obligationenrechts (or).

die anwältin/der anwalt hat sich zudem an anwaltsrechtliche vorschriften zu halten. sie/er untersteht der aufsicht durch die kantonale auf
sichtsbehörde [genaue Bezeichnung und Adresse der Aufsichtsbehörde].

1.2 vertragsdokument

die klientin/der klient und die anwältin/der anwalt erhalten je ein exemplar des vorliegenden vertrages.

die hervorhebungen im vertragstext dienen nur der leichteren lesbarkeit.

2. auftragsumfang

[Kurze Beschreibung des Mandatsinhalts, der Mandatsziele sowie allfälliger Einschränkungen des Mandatsumfangs (z. B. Korrespondenzanwalt)].

soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gelten die bestimmungen des vorliegenden vertrages auch für allfällige mandatserweiterungen
oder zusätzliche mandate.

die anwältin/der anwalt verpflichtet sich zu einer sorgfältigen vertragserfüllung im interesse der klientin/des klienten. ein bestimmter erfolg
(z. b. obsiegen in einem prozess) ist aber in keinem fall geschuldet.

soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, umfasst der auftrag auch das inkasso allfälliger streitsummen und parteientschädigungen.
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3. vertretung gegenüber behörden, gegenparteien etc.

wenn die anwältin/der anwalt für die klientin/den klienten gegen aussen auftritt, benötigt sie/er eine entsprechende vollmacht. sie/er verwen
det dazu [den offiziellen Formulartext des kantonalen Anwaltsverbands/den beliegenden Vollmachtstext].

die anwältin/der anwalt verpflichtet sich, von dieser vollmacht nur soweit erforderlich gebrauch zu machen, auch wenn ihr/ihm gemäss dem
vollmachtstext gegen aussen weiter gehende rechte eingeräumt worden sind. ausser in notfällen (insbesondere wenn die klientin/der klient
selbst nicht fristgerecht handeln kann), wird die anwältin/der anwalt ohne vorherige absprache keine erklärungen abgeben, welche die klientin/
den klienten binden.

4. beendigung des mandats

die mandatsführung beruht auf gegenseitigem vertrauen. das vertragsverhältnis – und damit auch die vollmacht – kann von der klientin/dem
klienten jederzeit mit wirkung für die zukunft beendet werden.

ein entsprechendes beendigungsrecht steht auch der anwältin/dem anwalt zu (siehe zur vergütung der arbeiten in diesem fall auch ziff. 9.1). sie/
er wird das mandat nicht zur unzeit niederlegen (art. 404 or). bezahlt die klientin/der klient allfällige vom anwalt verlangte akontozahlungen
nicht rechtzeitig (siehe ziff. 9.2 in verbindung mit ziff. 9.3), so gilt eine mandatsbeendigung nicht als unzeitig.

5. gegenseitige information

5.1 seitens der anwältin/des anwalts

die klientin/der klient hat anspruch auf jederzeitige und umfassende information über den stand des mandats. den inhalt von rechtsschriften
oder sonstiger wichtiger korrespondenz spricht die anwältin/der anwalt vorgängig mit der klientin/dem klienten ab. sie/er orientiert die klien
tin/den klienten von sich aus über den wesentlichen inhalt von verhandlungen und dokumentiert sie/ihn über die korrespondenz durch zustellung
einer kopie per email (siehe dazu ziff. 6.2), per telefax oder per post.

die anwältin/der anwalt informiert die klientin/den klienten über die für das mandat wesentlichen rechtlichen aspekte. nach abschluss des
mandates besteht jedoch keine verpflichtung mehr, die klientin/den klienten über allfällige weitere rechtliche entwicklungen zu informieren.

im sinn eines offenen informationsaustausches soll die klientin/der klient selbst aktiv nachfragen, wenn etwas unklar ist oder sie/er mit der man
datsführung nicht zufrieden sein sollte.

soweit die klientin/der klient nicht im einzelfall abweichende weisungen erteilt hat oder sich aus den umständen klar etwas anderes klar ergibt,
darf die anwältin/der anwalt mit mitarbeitenden oder externen beratern der klientin/des klienten sowie mit beigezogenen dritten (ziff. 8)
mandatsbezogene informationen austauschen.

5.2 seitens der klientin/des klienten

voraussetzung für die tätigkeit der anwältin/des anwalts ist eine vollständige und richtige information durch die klientin/den klienten über alle
relevanten umstände – auch solche, welche sich erst im lauf des mandats ergeben. die anwältin/der anwalt ist zudem darauf angewiesen, dass
die klientin/der klient ihr/ihm alle erforderlichen dokumente rechtzeitig zur verfügung stellt. die anwältin/der anwalt darf grundsätzlich davon
ausgehen, dass die von der klientin/dem klienten erhaltenen informationen korrekt sind.

falls die klientin/der klient in anderen mandaten den bürokolleginnen/bürokollegen der anwältin/des anwalts informationen gegeben hat, wel
che für das vorliegende mandat relevant sein könnten, hat sie/er die anwältin/den anwalt darauf hinzuweisen.

6 elektronische kommunikation

6.1 risiken

die übermittlung von informationen auf elektronischem weg (z. b. per email, telefax oder via internetapplikationen) ist generell mit risiken ver
bunden – insbesondere der gefahr einer kenntnisnahme und manipulation durch unbefugte dritte oder einer fehlzustellung. solche risiken
können durch eine verschlüsselte übermittlung reduziert werden, z. b. durch verschlüsselung von emailanhängen oder die verwendung einer
zustellplattform.

6.2 kommunikation im vorliegenden mandatsverhältnis

sofern informationen im rahmen des vorliegenden mandatsverhältnisses nur in verschlüsselter form elektronisch übermittelt werden dürfen, soll
folgendes verschlüsselungsverfahren zur anwendung gelangen:

[Das Initialpasswort lautet wie folgt: ]

die klientin/der klient ist für einen sicheren umgang mit passwörtern und zugangsdaten selbst verantwortlich.

sofern in der vorliegenden ziffer keine vorgaben zur kommunikation gemacht werden, ermächtigt die klientin/der klient die anwältin/den
anwalt trotz kenntnis der entsprechenden risiken zur unverschlüsselten elektronischen kommunikation.

diese weisungen können seitens der klientin/des klienten jederzeit geändert werden. zur vermeidung von unklarheiten sind sie der anwältin/
dem anwalt schriftlich mitzuteilen.

6.3 verrechnung von zusatzaufwand

allfällige in zusammenhang mit einer verschlüsselten informationsübermittlung anfallende individuelle drittkosten (insbesondere gebühren von
zustellplattformen) können der klientin/dem klienten zusätzlich zu einer auslagenpauschale gemäss ziff. 9.4 in rechnung gestellt werden.

in zusammenhang mit der verschlüsselung anfallender zeitlicher zusatzaufwand der anwältin/des anwalts wird entsprechend dem vereinbarten
stundenansatz (ziff. 9.1) in rechnung gestellt.
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7. aktenführung

die anwältin/der anwalt entscheidet selbst über eine zur mandatserfüllung zweckmässige dossierführung. sie/er ist berechtigt, neben oder an
stelle von papierakten ein elektronisches dossier zu führen. dieses kann insbesondere adress und leistungsabrechnungsdaten, emailverkehr
sowie kopien aller erhaltenen und ausgehenden dokumente umfassen. es ist für alle mitarbeitenden der anwaltskanzlei zugänglich.

originalakten (z. b. urteile, verträge, eingehende korrespondenz) werden der klientin/dem klienten in der regel direkt weitergeleitet. die an
wältin/der anwalt stellt der klientin/dem klienten zudem kopien der korrespondenz in elektronischer form – auf wunsch auch in papierform – zur
verfügung (siehe dazu auch ziff. 6.1). die klientin/der klient ist für die aufbewahrung der ihr/ihm zugestellten dokumente alleine verantwortlich.
über die vollständige übergabe dieser dokumente hinaus hat die klientin/der klient keinen anspruch auf führung oder archivierung von dos
siers.

um den eigenen buchführungs und aufbewahrungspflichten nachzukommen (insbesondere gegenüber der steuerverwaltung), bewahrt die
anwältin/der anwalt bestimmte dokumente (z. b. honorarrechnungen) in der regel zehn Jahre über den abschluss eines mandats hinaus auf. im
hinblick auf mögliche anschlussfragen ist die anwältin/der anwalt auch berechtigt, dossiers ganz oder teilweise länger aufzubewahren. sollte die
anwältin/der anwalt die berufliche tätigkeit einstellen, kann sie/er alle vorhandenen dossiers (papier und elektronische form) zur erfüllung allfäl
liger weiterdauernder gesetzlicher aufbewahrungspflichten den in der kanzlei verbleibenden bürokollegen oder dem kantonalen anwaltsver
band zur archivierung übergeben.

die anwältin/der anwalt kann die wartung oder den betrieb ihrer informatiksysteme an dritte auslagern. die klientin/der klient stimmt einem
solchen vorgehen grundsätzlich zu. die anwältin/der anwalt hat aber sicherzustellen, dass alle anforderungen des anwalts und des daten
schutzrechts erfüllt werden. soweit beigezogene dritte im rahmen ihrer arbeiten einblick in klientendaten erhalten könnten, sind sie vorgängig
zu einer geheimhaltung zu verpflichten.

8. beizug weiterer mitarbeitender der kanzlei

die anwältin/der anwalt führt eine bürogemeinschaft mit den anderen anwälten der kanzlei. die einzelnen anwälte treten gegen aussen gemein
sam auf, sind jedoch gegenüber ihren klientinnen/klienten alleine für die mandatsführung verantwortlich. die anderen anwälte haften gegenüber
der klientin/dem klienten nur, soweit sie sich durch ihr eigenes handeln im konkreten fall verantwortlich gemacht haben.

die anwältin/der anwalt kann im rahmen des mandates weitere mitarbeitende der anwaltskanzlei beiziehen (insbesondere andere anwälte, ju
ristische mitarbeitende oder sekretariatsmitarbeitende). sie/er ist für deren handeln jedoch wie für eigenes handeln verantwortlich. soweit im
einzelfall nicht ausdrücklich anders vereinbart, erfolgt die rechnungstellung stets im namen der anwältin/des anwalts.

die anwältin/der anwalt ist nach vorgängiger absprache mit der klientin/dem klienten berechtigt, auch externe spezialisten beizuziehen (insbe
sondere in und ausländische korrespondenzanwälte oder sonstige sachverständige). soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, werden ent
sprechende aufträge im namen und auf rechnung der klientin/des klienten erteilt.

während abwesenheiten kann sich die anwältin/der anwalt durch eigene mitarbeitende sowie durch seine büropartner und deren mitarbeitende
vertreten lassen. diese werden hiermit ermächtigt, in vertretung der anwältin/des anwalts auch allfällige dokumente zu unterzeichnen (z. b.
fristgebundene eingaben an behörden). ihre vertretungsbefugnis geht jedoch nicht weiter als diejenige der anwältin/des anwalts.

9. honorar und auslagenersatz

9.1 honorarvereinbarung

die anwältin/der anwalt stellt der klientin/dem klienten den effektiven zeitaufwand in rechnung. es werden folgende stundenansätze (zuzüg
lich mwst.) vereinbart:

dauert ein mandat über mehrere Jahre, behält sich die anwältin/der anwalt eine anpassung der stundenansätze vor. die neuen stundensätze
werden einvernehmlich festgelegt.

sekretariatsarbeiten werden grundsätzlich nicht in rechnung gestellt. sofern im einzelfall besonders aufwendige kanzleiarbeiten zu leisten sind,
kann dafür jedoch eine separate vergütung vereinbart werden.

im falle eineswiderrufes des mandatsverhältnisses hat die anwältin/der anwalt anspruch auf vergütung der bis zum eintreffen des widerrufes
erbrachten leistungen. zudem sind alle zum ordnungsgemässen abschluss des mandats erforderliche leistungen entsprechend den ansätzen ge
mäss ziff. 9.1 zu vergüten (z. b. information von gerichten und verfahrensbeteiligten über die beendigung des mandats, zusammenstellung eines
dossiers für einen neuen anwalt).

9.2 akontozahlungen

die anwältin/der anwalt kann jederzeit akontozahlungen verlangen (vorschüsse für noch zu erbringende leistungen oder zahlungen für bereits
erbrachte teilleistungen). diese werden nicht verzinst.

die anwältin/der anwalt kann über den aufwand und die geleisteten zahlungen (akontozahlungen sowie allfällige drittzahlungen gemäss
ziff. 9.7) periodisch oder erst nach abschluss des mandats detailliert abrechnen. die klientin/der klient kann aber jederzeit eine zwischenabrech
nung verlangen.

9.3 abrechnung

der zeitaufwand wird in einheiten von 0,1 stunden detailliert erfasst. die klientin/der klient kann jederzeit einen auszug über den bereits aufge
laufenen aufwand verlangen.

die anwältin/der anwalt ist berechtigt, über bereits erbrachte leistungen jeweils monatlich abzurechnen und der klientin/dem klienten entspre
chende zwischenrechnungen zuzustellen.

rechnungen (zwischen und schlussabrechnungen) sind – soweit im einzelfall nicht ausdrücklich anders vereinbart – innerhalb von 30 tagen
nach rechnungsdatum fällig und zu bezahlen, akontorechnungen innerhalb von zehn tagen. damit die zahlungen richtig zugeordnet werden
können, ist bei der einzahlung die esrreferenznummer zu verwenden.

zusätzlich zu honorar und auslagenersatz ist die entsprechende mehrwertsteuer nach den vorgaben des mehrwertsteuerrechts zu vergüten.
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9.4 auslagenersatz

zum stundenhonorar kommt ein ersatz der auslagen in zusammenhang mit der mandatsführung hinzu. der auslagenersatz wird grundsätzlich
pauschal abgerechnet und auf % der honorarsumme festgelegt. dieser umfasst telekommunikationskosten, fotokopien und porti.

falls zwingendes recht (insbesondere bestimmungen über die unentgeltliche prozessführung) einer pauschalen abrechnung entgegensteht, sind
alle auslagen nach effektivem aufwand zu vergüten. soweit das zwingende recht nicht gegenüber der klientin/dem klienten andere ansätze
vorsieht, werden diese folgendermassen abgerechnet:

reisezeit gilt – sofern sie nicht anders genutzt wird – als arbeitszeit. reisespesen werden nach folgenden ansätzen vergütet:

gebühren und kosten welche dritte, behörden oder gerichte der klientin/dem klienten belasten, muss die anwältin/der anwalt nicht vor
schiessen – selbst dann nicht, wenn die rechnung auf ihren/seinen namen gestellt wird. falls sie/er solche auslagen dennoch bezahlt, besteht je
doch anspruch auf vollen ersatz.

9.5 verhältnis zu einer allfälligen parteikostenentschädigung

der ersatz der anwaltskosten bei obsiegen in gerichtlichen verfahren ist gesetzlich geregelt. im verhältnis zur klientin/zum klienten ist grund
sätzlich die vertragliche honorarvereinbarung massgebend (ziff. 9.1). sollte der zugesprochene parteikostenersatz unter demjenigen gemäss
dem vorliegenden mandatsvertrag liegen (z. b. bei erheblichem zeitaufwand trotz geringem streitwert), hat die anwältin/der anwalt anspruch
auf vergütung des differenzbetrages. zwingende bestimmungen (insbesondere über die unentgeltliche prozessführung) bleiben jedoch vorbe
halten.

sollte der zugesprochene parteikostenersatz höher sein als die vertraglich vereinbarte vergütung, steht der anwältin/dem anwalt der gerichtlich
festgesetzte betrag in vollem umfang zu.

9.6 rechtsschutzversicherung

die klientin/der klient orientiert die anwältin/den anwalt über bestand und inhalt einer allfälligen rechtsschutzversicherung. die klientin/der
klient ermächtigt die anwältin/den anwalt hiermit ausdrücklich, der versicherung mündlich oder schriftlich auskunft über das mandat zu
geben. die anwältin/der anwalt orientiert die klientin/den klienten über entsprechende korrespondenz mit der versicherung sowie über von die
ser geleistete zahlungen.

soweit eine entsprechende kostengutsprache besteht, ist die anwältin/der anwalt berechtigt, honorar und auslagenersatzansprüche direktmit
der versicherung abzurechnen. für den fall, dass die kostengutsprache der versicherung unter oder über dem honorar gemäss dem vorliegen
den mandatsvertrag liegen sollte, gilt ziff. 9.5 sinngemäss.

9.7 klientengelder

geldbeträge, welche die anwältin/der anwalt für die klientin/den klienten einzieht, werden auf einem klientengelderkonto gehalten. dabei han
delt es sich um ein sammelkonto für gelder aller klienten. dieses wird jedoch von den übrigen mitteln der anwältin/des anwalts getrennt verwal
tet. die anwältin/der anwalt informiert die klientin/den klienten von sich aus über entsprechende zahlungseingänge.

klientengelder werden – sofern im einzelfall nicht ausdrücklich vereinbart – nicht verzinst. die anwältin/der anwalt ist verpflichtet, sie auf erstes
verlangen herauszugeben. sie/er darf sie aber mit honorar und auslagenersatzansprüchen verrechnen.

10. gerichtsstand und anwendbares recht

auf das vertragsverhältnis ist ausschliesslich schweizerisches recht anwendbar.

die klientin/der klient anerkenntmit unterzeichnung dieser vereinbarung den geschäftssitz der anwältin/des anwaltes in als ausschliessli
chen gerichtsstand, soweit nicht zwingendes recht einen anderen gerichtsstand vorsieht.

unterschriften

sofern es sich bei der klientin um eine juristische person handelt, sichern die unterzeichnenden hiermit zu, zeichnungsberechtigt zu sein. sie
werden die anwältin/den anwalt über ein allfälliges erlöschen der zeichnungsberechtigung unverzüglich informieren.

ort und datum:

die anwältin/der anwalt:

ort und datum:

die klientin/der klient:

[Name und Funktion allfälliger vertretungsberechtigter Personen]
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